
  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 917/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2/4-1 Siegen, 06.05.2022 
Bereich: Kulturförderungen und -veranstaltungen 
Bearbeitet von: Sarah Wissenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Kulturausschuss 25.05.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Gewährung von Zuschüssen aus der Kulturförderung der Stadt Siegen 
hier: Sonderförderung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt, folgende Kulturinstitutionen 
vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2022 mit den aufgeführten Beträgen zu 
bezuschussen: 
 
1. VEB  mit 1.748,44 € 
2. Verein für soziale Arbeit und Kultur - Werkstätten- und Probenhaus mit 2.108,61 € 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Neue Förderrichtlinien zur Unterstützung der Siegener Kulturschaffenden hat der Rat der 
Universitätsstadt Siegen in seiner Sitzung vom 24. November 2021 beschlossen. Erklärter 
Wille des Rates ist neben den bestehenden Zuschussempfänger/innen auch neuen 
Antragsstellern/innen die Möglichkeit zu bieten, in die kommunale Kulturförderung 
aufgenommen zu werden. Dazu wurden weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Zur 
Sonderförderung gehören alle Kulturträger/innen die neben der finanziellen Förderung noch 
weitere geldwerte Vorteile, wie z.B. die kostenlose Nutzung städtischer Immobilien erhalten. 
Bis zur Antragsfrist am 30.04. sind zwei Anträge, vom VEB und vom Verein für soziale Arbeit 
und Kultur für das Werkstätten- und Probenhaus, eingegangen. Die Anstragssteller/innen 
gehören schon lange zu dem Empfängerkreis der Kulturförderung. Die Förderung des 
Kunstvereins Siegen e.V. mit 17.500 € wurde bereits im Kulturausschuss am 01.02.2022 
beschlossen. Insgesamt erhalten drei Kulturinstitutionen die Sonderförderung. 
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Gemäß der Richtlinie werden 20 % der Fixkosten bezuschusst. Im Fall, dass der 
Kassenbestand über 10.000 € liegt werden 15 % bezuschusst, wenn keine Investitionen 
geplant sind.  
 
Beide Vereine erhalten durch die Änderung der Förderrichtlinien eine höhere Förderung. Die 
genaue Berechnung kann man der beigefügten Tabelle entnehmen. Insgesamt werden 
21.357,05 € ausgezahlt. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
21.357,05 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 21.357,05 € 

 Nein  Ja, mit 
 
 143.900,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
04010100 
Sachkonto 
5317000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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i.A. 
 
gez. 
 
Astrid Schneider 
Abteilungsleiterin 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




